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Die Rbgeordneten zum NationaLrat Christine HeindL) Freunde 

und Freundinnen haben am 15. Juli 1993 unter der Zahl 

5245/J-NR/1993 an mich eine schriftliche parLamentarische 

Rnfrage betreffend "Maßnahmen für vergewaLtigte Frauen und 

Kinder aus Ex-Jugoslawien" gerichtet) die foLgenden WortLaut 

hat: 

"1. Nach Punkt c) dieser E.ntschlier~ung ist "vergewaltigten 

rrauen und betroffenen Kindern die Zuflucht nach öster

reich zu ermöglichen und ihnen Rsyl oder sicheren tempo

rären Rufenthalt und Unterstützung zu gewähren". Mit 

welchen Weisungen an die Grenzbehörden wurde die Umset

zung dieses Punktes in die Praxis der österreichischen 

RsyLpoLitik eingeLeitet? 

2. Gibt es Informationen über die Anzahl der durch die 

Grenzkontrollen betroffenen Personen und wie Lauten 

diese? 

3. Wurden seit dem 18. Dezember 1992 Personen) die unter 

die Beschreibung dieser EntschLießung des NationaLrates 

faLlen, am Zutritt nach österreich behindert? 
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4. Wurden seit dem 18. Dezember 1992 RsyLanträge von Perso

nen, die unter die Beschreibung dieser ~ntschLießung 

des Nationalrates faLLen, negativ entschieden? Wenn ja, 

wie vieLe und mit weLcher Begründung? 

5. Wie wurde dem Punkt f) dieser EntschLießung bis jetzt 

FoLge geleistet: "die begründete Furcht vor VerfoLgung 

wegen des GeschLechts entsprechend der Genfer Konventi

on bei der Rnerkennung als politische FLüchtLinge zu 

berücksichtigen'?" 

Diese Rnfrage beantworte ich wie foLgt: 

Zu Frage 1: 

Die für die ~inreise bosnischer Kriegsvertriebener) die 

unmittelbar aus den Kriegsregionen kommen und den Schutz in 

österreich benötigen) reLevanten Rnweisungen sind in Rund

schreiben an die Sicherheitsbehörden) an die GrenzkontrolLor

gane und an die vertretungsbehörden enthaLten. Sie sehen in 

dem maßgeb liehen Zu samrnenhang vor) da 13 "Krieg s f l üch tL i ngen" 

aus Bosnien-Herzegowina - aLLenfalLs auch ohne Reisedokumen

te und Unterhaltsrnittel - die Einreise nach österreich ge

stattet werden kann) wenn sie glaubhaft machen) daß sie 

unmittelDar aus dem Kriegsgebiet kommen. Voraussetzung ist 

die Rnwesenheit von Bezugspersonen in österreich) bei mitteL

losen Personen ohne einen solchen Bezug das Vorhandensein 

von Unterbringungs- und Versorgungsmöglichkeiten im Rahmen 

der Bund-Länder-Rktion, die die Landesregierungen beurtei

Len. Darüber hinaus wurde und wird die Rufnahme soLcher 

" Kr i e 9 s f L ü c h t l in 9 e" P ra k t i z i e r t) die im Zug e von H i l f sm a 13 nah -

men und Kontingentaktionen - insbesondere auf Grund politi

scher Rbsprachen, beispielsweise mit dem UNHCR oder anderen 

staaten - von österreich übernommen werden. Uber die Zusam

mensetzung soLcher Kontingente und insbesondere über eine 

Einbeziehung vergewaLtigter Frauen und Kinder entscheidet 
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hier nicht österreich} sondern üblicherweise die internatio

naLen Organisationen . 

.QLl rage 2: 

Nein. 

LU Frage 3: 

Dazu Liegen keine statistischen Rngaben vor. Die große ZahL 

jener Kriegsvertriebener aus Bosnien} 

Unterstützungsaktionen des Bundes und 

die alleine in den 

der Länder Rufnahme 

gefunden haben <derzeit weit über 40.000 Personen)} zeigt, 

dal3 es keine Behinderungen der in Rede stehenden Personen

gruppe bei der Einreise nach österreich geben kann. Der 

luzug von bosnischen Staatsbürgern nach österreich hält auch 

nach wie vor an . 

.zu Frage 4: 

Zwischen dem 18.12.1992 und dem 31.7.1993 wurden insgesamt 

402 RsyLantrage von Bosnierinnen gesteLlt. Von diesen Rnträ

gen wurden 258 positiv entschieden, 94 Entscheidungen waren 

negativ, der Rest der Verfahren ist noch offen. Schon aus 

dieser hohen Rnerkennungsrate ist zu ersehen, daß der Ent

schließung des NationaLrates in vollem Umfang Rechnung getra

gen wurde. Die abgewiesenen FäLLe waren deshaLb abzuweisen, 

weiL - auch im Licht der Entschließung des NationaLrates 
keine Verfolgungshandlungen im Sinne der Genfer Konvention 

und des RsyLgesetzes vorlagen. 

LU Frage 5: 

Der Entschließung wurde - wie sich aus der Rntwort zur Frage 

4 ergibt - durch die Entscheidungspraxis im RsyLverfahren 

Rechnung getragen. Darüber hinaus hat sich österreich auch 

auf internationaLer Ebene im Rahmen des UNHCR aktiv an der 
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FormuLierung einer EmpfehLung des Exekutivkomitees betei

Ligt} die den angesprochenen SachverhaLt zum Gegenstand hat. 

Die Beratungen in den zuständigen Gremien des UNHCR sind 

aber noch nicht abgeschLossen. 
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